
350 der von französischen Gerichten gegen faschistische 
Kriegsverbrecher gefällten Abwesenheitsurteile könn
ten, so erklärte Rückerl, bereits vor Abschluß des Ver
trages vom 2. Februar 1971 „von der (west-)deutschen 
Justiz nicht mehr überprüft (!) werden, da sie nicht 
wegen Tötungshandlungen ausgesprochen wurden“. 
Aber auch im Hinblick auf diejenigen, „die wegen 
T ä t e r s c h a f t  an Tötungsdelikten zum Tode ver
urteilt worden sind“, so erläuterte Rückerl weiter, „ist 
nun zu prüfen, ob es sich um Beihilfe zum Mord oder 
um Mord gehandelt hat“ ./30/
Welche Maßstäbe die BRD-Justiz an faschistische 

M o r d g e h i l f e n  im Sinne des westdeutschen Nor- 
merisystems anlegt, machte eben erst der Freispruch 
des ehemaligen Büroleiters der sog. SS-Forschungsge- 
meinschaft „Ahnenerbe“, Wolff, durch ein Frankfurter 
Schwurgericht wieder deutlich. Dieses verkappte Mord
unternehmen hatte die Aufgabe, ein Museum für „cha
rakteristische Schädelformen des jüdisch-bolschewisti
schen Untermenschentums“ anzulegen. Zu diesem 
Zweck wurden zahlreiche Häftlinge des KZ Ausch
witz ausgewählt und vergast. Wolff wurde freige
sprochen, „weil ihm keine niedrigen Beweggründe bei 
der Mordbeihilfe nachgewiesen werden konnten“./31/ 
In dieser Judikatur tritt die Identifizierung der BRD- 
Justiz mit dem menschenfeindlichen Regime des Fa
schismus offen zutage. Denn die faschistische Aggres
sion und der mit ihr wesensmäßig verknüpfte Völker
mord beruhte als System wie auch in der einzelnen 
Aktion auf der ungehemmten Profitgier, der subjekti- 
vistisch übersteigerten sozialen Existenzangst und dem 
blindwütigen Antikommunismus der deutschen Im
perialisten und ihrer Erfüllungsgehilfen. Den faschisti
schen Mordverbrechern lagen also g e n e r e l l  die 
niedrigsten Motive zugrunde, die überhaupt vorstell
bar sind. Die von der westdeutschen Justiz praktizierte 
Kombination von Sanktionierung des Faschismus und 
Ignorierung des Völkerstrafrechts jedoch ermöglichte 
und ermöglicht es, faschistische Systemverbrecher vor 
strafrechtlicher Verantwortlichkeit zu bewahren und 
diese in Ausnahmefällen auf solche Täter zu beschrän
ken, die über das vom faschistischen Machtapparat 
normierte verbrecherische Ziel noch hinausgegangen 
sind und angeblich nicht mehr systemgemäß handel- 
ten./32/
Von dieser Position her, die die westdeutsche Justiz 
bis heute bezieht, läßt sich leicht eine Voraussage über 
das Schicksal der in Frankreich in Abwesenheit ver
urteilten Systemverbrecher treffen, sollten sie jemals 
einem westdeutschen Richter ins Auge blicken müssen. 
Schon jetzt macht der Chef der Zentralstelle in Lud
wigsburg, Rückerl, darauf aufmerksam, „daß die Dis
krepanz zwischen Aufwand und Effekt, also Effekt 
gleich Verurteilung, in den kommenden Jahren immer 
größer wird, und zwar ganz erheblich größer“./33/ Die 
Dimension dieser Diskrepanz wird erst plastisch, wenn 
man bedenkt, daß mit Stand vom 1. Januar 1969 von 
westdeutschen und Westberliner Gerichten insgesamt 
75 068 Fälle faschistischer Kriegs- und Menschlichkeits
verbrechen untersucht wurden, es aber insgesamt nur 
zur Verurteilung von 6 227 Personen kam./34/ Die hier 
ausgesprochenen Maßnahmen bestehen zu einem we
sentlichen Teil aus Bagatellstrafen, die häufig auch 
noch erlassen oder ausgesetzt wurden.
Die Prognose über die in Frankreich gefällten Abwe-
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senheitsurteile gegen faschistische Kriegsverbrecher 
hat bereits die großbürgerliche „Frankfurter Allge
meine“ vom 23. Januar 1971 getroffen: „Ob es auf 
Grund dieses (west-) deutsch-französischen Abkommens 
überhaupt noch zu einer Verurteilung durch ein (west-) 
deutsches Gericht kommt, ist zweifelhaft.“
Nahezu sicher dürfte dagegen sein, daß der Vertrag 
zwischen der BRD und Frankreich keine Gefahr für 
die betroffenen Kriegs- und Menschlichkeitsverbrecher 
bedeutet, sondern eine Verbesserung ihrer Situation. 
Jene, wie beispielsweise der frühere stellvertretende 
Sicherheitspolizei- und SD-Befehlshaber in Frankreich, 
Lischka, die die Deportation^ von 80 000 bis 100 000 fran
zösischen Juden in das Vernichtungslager Auschwitz 
organisierten, werden möglicherweise noch einmal ab
geurteilt, nicht aber verurteilt werden, d.h., das Ver
fahren wird keine Bestrafung zur Folge haben.
Das sollten auch jene progressiven Kräfte in Frank
reich begreifen, die sich aus ehrlicher Überzeugung 
für den Abschluß des Vertrages eingesetzt haben. Sie 
sollten wissen, daß die Masse der in Frankreich in 
Abwesenheit verurteilten Kriegsverbrecher System
täter waren. Die Bestrafung der Untaten solcher Täter 
aber suchte und sucht der westdeutsche Staat um je
den Preis zu vermeiden, weil sie eine Selbstverurtei
lung des vom deutschen Imperialismus und Militaris
mus errichteten Systems der Verbrechen bedeuten 
würde./35/
Eine völkerrechtsgemäße Verurteilung faschistischer 
Systemverbrecher suchen die herrschenden Kreise der 
BRD um so mehr' zu verhindern, als die sozialökono
mischen. Strukturen, die die faschistischen Verbrechen 
ermöglicht haben, in der BRD restauriert wurden und 
fortgeführt werden. Um das Wesen dieser Verbrechen, 
die eine gescheiterte Methode des deutschen Imperia
lismus zur Vernichtung des historischen Fortschritts 
und zur Erringung der Weltherrschaft waren, zu ver
schleiern, hält die BRD daran fest, Existenz und Ver
bindlichkeit der Nürnberger Rechtsprinzipien als „die 
wichtigste Quelle des geltenden Völkerstrafrechts“/36/ 
zu leugnen.
Ein Vertrag wie der westdeutsch-französische vom
2. Februar dieses Jahres wird so lange der Demagogie 
des westdeutschen Imperialismus in der Kriegsver
brecherfrage dienen und ohne Effekt für die interna
tionale Sicherheit bleiben, wie die Organe des imperia
listischen deutschen Staates das Völkerrecht mit Füßen 
treten und bereits wieder neue Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit dulden, rechtfertigen oder bagetelli- 
sieren. Die Aufhebung des Urteils gegen den faschisti
schen NPD-Ordner Kolley durch den von dem Nazi
juristen Baldus geleiteten 2. Strafsenat des Bundes
gerichtshofs ist ein neuerlicher eklatanter Beweis hier
für.
Kolley, der zur Leibstandarte des Parteiführers der 
neonazistischen NPD, Thadden, gehört, hatte am
16. September 1969 vorsätzlich auf einen Gegendemon
stranten geschossen, ihn erheblich verletzt und dabei 
auch noch einen weiteren Mann getroffen. Wegen 
dieser Tat hatte das Schwurgericht Kassel Kolley 
wegen „gefährlicher sowie fahrlässiger Körperverlet
zung“ zu der ohnehin lächerlichen Strafe von 18 Mo
naten verurteilt. Dieses Urteil hob der Bundesgerichts
hof kürzlich mit der Begründung auf, daß das Opfer 
„von dem Angeklagten, ehe dieser von der Waffe Ge-
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